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Allgemeinverfügung der Unteren Jagdbehörde - Ringeltauben 

Die Untere Jagdbehörde des Kreises Borken erlässt folgende 

Allgemeinverfügung 

I. Nach § 22 Abs. 1 Bundesjagdgesetz vom 29.09.1976 (BGBl. I S. 2849), zuletzt geändert durch 
Artikel 7 des Gesetzes vom 25.10.2024 (BGBl. 2024 I Nr. 332), i. V. m. § 24 Abs. 2 
Landesjagdgesetz Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.12.1994 
(GV. NRW 1995, S. 2, ber. 1997, S. 56), zuletzt geändert durch Art. 3 Abs. 17 des Gesetzes 
vom 11.03.2025 (GV. NRW S. 288), wird die in § 1 Abs. 1 Nr. 17 der 
Bundesjagdzeitenverordnung vom 02.04.1977 (BGBl. I S. 531), zuletzt geändert durch Artikel 2 
der Verordnung vom 07.03.2018 (BGBl. I S. 226), festgelegte Schonzeit für Ringeltauben zur 
Vermeidung übermäßiger Wildschäden an landwirtschaftlichen Kulturen im Kreis Borken 
in der Zeit vom 02.03.2026 bis zum 30.04.2026 aufgehoben. 

Während der Schonzeitaufhebung sind nur Vergrämungsabschüsse ausschließlich auf 
Schadflächen und nur während der entsprechenden Schadzeiträume der einzelnen 
Kulturen erlaubt. Darüber hinaus dürfen in der Zeit vom 01.04.2026 bis 30.04.2026 nur 
Jungtauben gestreckt werden. Verminderungsabschüsse haben während der regulären 
Jagdzeit zu erfolgen. Die derzeitigen Schadzeiträume, die mit dem Ministerium für 
Landwirtschaft und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen und der 
Forschungsstelle für Jagdkunde und Wildschadenverhütung abgestimmt sind, sehen wie 
folgt aus: 

Gefährdete Kulturen Zeitraum 

Gemüse, Bohnen, Erbsen, Obst 02. März bis 30. April 

Getreide 02. März bis 31. März 

Zuckerrüben 15. März bis 30. April 

Mais 15. April bis 30. April 

Raps 02. März bis 31. März 

II. Den einzelnen Jagdausübungsberechtigten wird auferlegt, die Anzahl der in der Zeit vom 02. 
März bis 30. April 2026 erlegten Ringeltauben spätestens bis zum 15. November 2026 der 
Unteren Jagdbehörde zu melden. Die Meldung der jährlichen Strecke für das Jagdjahr 
2025/2026 zum 15. April 2026 bleibt hiervon unberührt. 

III. Im öffentlichen Interesse wird die sofortige Vollziehung dieser Allgemeinverfügung gem. § 80 
Abs. 2 Nr. 4 Verwaltungsgerichtsordnung vom 19.03.1991 (BGBl. I S. 686), zuletzt geändert 
durch Artikel 31 des Gesetzes vom 08.12.2025 (BGBl. I Nr. 319), angeordnet. Diese Verfügung 
kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden, wenn die Voraussetzungen für die 
Aufhebung der Schonzeit entfallen. 

IV. Diese Allgemeinverfügung ist befristet bis zum 30.04.2026. 
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V. Diese Verfügung wird hiermit gem. § 41 Abs. 3 des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen vom 12.11.1999 (GV. NRW 1999 S. 602), zuletzt geändert durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 10.12.2024 (GV. NRW S. 1184), öffentlich bekannt gemacht. Sie wird am 
Tag nach der Bekanntmachung im Amtsblatt des Kreises Borken wirksam. 

VI. Diese Verfügung kann beim Kreis Borken, Untere Jagdbehörde, Burloer Str. 93, 46325    Borken, 
während der allgemeinen Geschäftszeiten im Raum 3229, Nebengebäude, Etage 2, eingesehen 
werden. 

Gründe: 

Diese Maßnahme ist im Sinne des Art. 9 Abs. 1 a) 3. Alt. der EG-Vogelschutzrichtlinie erforderlich, um 
erhebliche Schäden an landwirtschaftlichen Kulturen abzuwenden, weil es keine andere zufriedenstellende 
Lösung und insbesondere keine wirksamen Abwehrmaßnahmen gibt. Der Schutz der Brut- und 
Aufzuchtzeit ist durch die restriktive Ausweitung der Jagdzeitzeiten gewährleistet, zumal nur 
Vergrämungsabschüsse auf den tatsächlich gefährdeten Kulturen während der entsprechenden 
Schadzeiträume zulässig sind. Ferner dürfen vom 01.04.2026 bis 30.04.2026 nur Jungtauben erlegt 
werden. 

Die Kreisjagdberater haben die Aufhebung der Schonzeit für Ringeltauben für die entsprechenden Zeiträume 
und Auflagen empfohlen. Mit dem Ministerium für Landwirtschaft und Verbraucherschutz des Landes 
Nordrhein-Westfalen und der Forschungsstelle für Jagdkunde und Wildtiermanagement beim Landesamt für 
Verbraucherschutz und Ernährung Nordrhein-Westfalen wurden die Zeiträume und Auflagen abgestimmt. 

Die Anordnung der sofortigen Vollziehung unter III. ist notwendig, damit eine Klage gegen die 
Schonzeitaufhebung keine aufschiebende Wirkung der Vollziehung der Anordnung bewirkt. Da von 
Taubenschwärmen zur Saat- und Erntezeit ein erheblicher Schaden an den genannten landwirtschaftlichen 
Kulturen zu erwarten ist, ist das öffentliche bzw. das Interesse der unmittelbar betroffenen Landwirte hier 
höher anzusehen als die Interessen von Drittbetroffenen. Durch die Rechtsprüfung im Klageverfahren und 
die Schonung der Taubenschwärme würde den Landwirten ein nicht hinzunehmender Schaden entstehen. 

Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen diese Allgemeinverfügung kann Klage vor dem Verwaltungsgericht Münster erhoben werden. Die 
Klage ist innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe beim Verwaltungsgericht Münster, Piusallee 38, 48147 
Münster, zu erheben. 

Hinweis: 

Aufgrund der Anordnung der sofortigen Vollziehung hat die Klage keine aufschiebende Wirkung. Die 
aufschiebende Wirkung kann beim Verwaltungsgericht Münster gemäß § 80 Abs. 5 
Verwaltungsgerichtsordnung beantragt werden. 

Borken, den 02.03.2026 

Kreis Borken 
Untere Jagdbehörde 

Im Auftrag 
gez. 
Hendrik Schuurmann 


